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16. IX. 16 
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,i) Art, 30 tlcr Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 
2 2 . Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und 
die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in 
Zivil- und Handelssachen (E uG W O  aF, Brüssel-I-VO) de
finiert einheitlich und autonom den Zeitpunkt, zu dem ein 
Gericht fiir die Zwecke der Anwendung der Art. 27 bis 29 
E uG W O  aF als angerufen gilt.
b) Art. 30 E uG W O  aF lässt für die Anrufung im Sinne 
des Art. 27 E uG W O  aF die Vornahme eines von zwei Ver- 
fahrensschritten -  Einreichung des verfahrcnscinleitenden 
Schriftstücks bei Gericht oder Zustellung des Schriftstücks 
beim Beklagten -  genügen, sofern der Kläger alle erforder
lichen Maßnahmen getroffen hat, um sicherzustellen, dass 
auch der zweite Verfahrensschritt bewirkt und die endgültige 
Rechtshängigkeit herbeigeführt wird.
c) Zu den Maßnahmen, die der in Deutschland Klagende ge
mäß Art. 30 Nr. 1 E uG W O  aF zu treffen hat, um die Zustel
lung der Klage zu bewirken, gehört die Angabe einer zutref
fenden und vollständigen Anschrift des Beklagten.
d) Ersucht der Kläger, der dem Gericht eine ladungsfähi
ge Anschrift des Beklagten nicht mitgeteilt hat, das Gericht 
um Zustellung der Klage an den rechtsgeschäftlich bestell
ten Vertreter des Beklagten, so erfüllt er seine prozessualen 
Obliegenheiten im Sinne des Art. 30 Nr. 1 E uG W O  aF nur 
dann, wenn er den richtigen Vertreter, d.h. eine Person mit 
Empfangsvollmacht, benennt oder jedenfalls ohne Nachläs
sigkeit darauf vertrauen darf, dass der von ihm als Vertreter 
Benannte tatsächlich Empfangsvollmacht hat.......................... 1

a) Bei der Teilungsverstcigerung eines Grundstücks mit un
terschiedlich belasteten Miteigentumsanteilen auf Antrag 
mehrerer Teilhaber ist für die Feststellung des geringsten Ge
bots von der Person des Antragstellers auszugehen, dessen 
Anteil am geringsten belastet ist (sog. Niedrigstgebots-Lö- 
sung).
b) Gleich hohe Belastungen an den anderen Miteigentumsan
teilen sind gleichwohl zu berücksichtigen; unberücksichtigt 
bleiben nur ungleiche Belastungen. Ein Ausgleichsbetrag 
gemäß § 182 Abs. 2 ZVG ist nur zu bestimmen, wenn trotz 
Berücksichtigung der gleich hohen Belastungen bei dem am 
niedrigsten belasteten Anteil ein höherer Betrag zu berück
sichtigen ist als bei den anderen.
c) Die Beeinträchtigung von Rechten im Sinne von § 84 
Abs. 1,§ 100 Abs. 2 ZVG kann sich auch aus den Bedingungen 
ergeben, unter denen Zuzahlungsbeträge für bedingte Rechte
von dem Ersteher zu zahlen sind..............................................  29

Bei der Bemessung einer billigen Entschädigung in Geld nach 
§ 253 Abs. 2 BGB (vormals § 847 BGB aF) können alle Um
stände des Falles berücksichtigt werden. Die wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Schädigers und des Geschädigten können da
bei nicht von vornherein ausgeschlossen werden.............  ...... 48
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